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Verhütung und Bekämpfung  von  Gewalt gegen Frauen* und häuslicher Gewalt  in der  Stadt  St.  Gallen  

2018  war für Frauen*1  in der  Schweiz alles andere als ein ruhiges Jahr.  Die  schockierenden Angriffe auf 
Frauen* im  Sommer in  Genf boten ein Beispiel dafür, was  die  Zahlen  der  Unfallstatistik belegen: Für 
Frauen* zwischen  15  und  24  Jahren wird  es  im öffentlichen Raum immer bedrohlicher. Während bei jungen 
Männern* Verletzungen im Zuge  von  Gewalttaten seit  2009  abnehmen, ist bei Frauen* die  gegenteilige 
Entwicklung zu sehen.  Die  Schweiz wird tendenziell immer sicherer und gewaltfreier — aber leider nicht für 
(junge) Frauen*.2 

Die  Schweiz hat  2017  das Übereinkommen  des  Europarats zur Verhütung und Bekämpfung  von  Gewalt 
gegen Frauen* und häuslicher Gewalt ratifiziert. Diese so genannte  Istanbul-Konvention hat zum Ziel, 
geschlechtsspezifische und familiäre Gewalt  an  ihren Wurzeln zu bekämpfen und  die  Rechte  der 
Gewaltbetroffenen auf Unterstützung und Schutz, durchzusetzen. Sie definiert geschlechtsspezifische 
Gewalt als Menschenrechtsverletzung und eine Form  von  Diskriminierung gegenüber Frauen*.  Die 
Konvention trat  2014 in Kraft  und wurde bis Ende  2017 von 28  Staaten ratifiziert.  Die  Vertragsstaaten 
anerkennen mit  der  Konvention, dass  die  ungleichen Machtverhältnisse zwischen  den  Geschlechtern eine 

zentrale Ursache  von  Gewalt gegen Frauen* sind und diese wiederum Geschlechterhierarchien 
aufrechterhält. Um dieser Wechselwirkung zwischen Gewalt und Ungleichstellung entgegenzutreten, ist  die 

Istanbul-Konvention ein rechtsverbindliches  Instrument  gegen Gewalt, aber auch für  die  Gleichstellung. 

Gewalt gegen Frauen* betrifft nicht nur  die  verletzten Frauen*, sondern unsere ganze Gesellschaft. Gewalt 

grenzt  die  Handlungsmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit  von  Frauen* ein, verdrängt sie aus dem 

öffentlichen Leben und bricht mit dem Grundanspruch unserer Gesellschaft, dass jeder Mensch ein 

selbstbestimmtes Leben ohne Angst und Bedrohung führen kann.  Es  liegt deshalb  in  unser aller Interesse, 

Gewalt gegen Frauen* nicht nur zu bekämpfen, sondern ihr auch vorzubeugen. Mit dieser  Motivation  hat 

die  Schweiz  die Istanbul-  Konvention  des  Europarates angenommen und ratifiziert. 

Die  Konvention gilt ausdrücklich für alle Gewaltbetroffenen und ohne Diskriminierung aufgrund  "des 

biologischen oder sozialen Geschlechts,  der  Rasse,  der  Hautfarbe,  der  Sprache,  der Religion, der  politischen 

oder sonstigen Anschauung,  der  nationalen oder sozialen Herkunft,  der  Zugehörigkeit zu einer nationalen 

Minderheit,  des  Vermögens,  der  Geburt,  der  sexuellen Ausrichtung,  der  Geschlechtsidentität,  des  Alters, 

1  Das Sternchen hinter Geschlechtsnennungen weist darauf hin, dass diese Kategorien grundsätzlich offen sind. 

"Frauen*" umfasst alle Menschen, welche als Frauen* leben oder wahrgenommen werden. Besonders bei Diskussionen 

über Gewalt muss uns  die Position von  Trans*-Frauen bewusstwerden, da diese sowohl als Frauen* wie auch als Trans* 

Personen Gewalt erfahren. 
2  Vgl.  Balmer, Meier,  Gamp  (2018):  Jagd aufjunge Frauen im Ausgang  In:  SonntagsZeitung 

[https://www.tagesanzeiger.chisonntagszeitung/iagd-auf-junge-frauen-im-ausgang/story/246499941 



des  Gesundheitszustands, einer Behinderung,  des  Familienstands,  des  Migranten- oder Flüchtlingsstatus 

oder  des  sonstigen Status"  (Art. 4). Die  Präventionsmassnahmen und Unterstützungsangebote müssen also 

die  Bedürfnisse  von  allen abdecken und für alle zugänglich sein. 

Die  Vertragsstaaten werden zu umfassenden und konkret benannten Massnahmen verpflichtet.  Die 

Zivilgesellschaft soll  in der  Umsetzung, aber auch im  Monitoring,  eine starke  Rolle  spielen. 

Die  Konvention muss also nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch  in  jedem Kanton und jeder 

Gemeinde umgesetzt werden. Bund, Kantone und Gemeinden müssen überprüfen, ob sie  die 
Anforderungen  der Istanbul-Konvention erfüllen und welche weiteren Massnahmen nötig sind. 

Wir gelangen deshalb mit folgenden Fragen  an den  Stadtrat: 

1. Nimmt  die  Stadt bei  der  Umsetzung  der Istanbul-Konvention eine aktive  Rolle  ein und trägt sie 
dazu bei, dass Massnahmen umgesetzt und entsprechend Mittel zur Verfügung gestellt werden? 

2. Wie überprüft  die  Stadt St.Gallen, ob sie  die  Ziele  der Istanbul-Konvention erfüllt und  die 

Umsetzung gelingt? 

3. Wie informiert  der  Stadtrat  die  Bevölkerung  in  Bezug auf Gewalt gegen Frauen* und häusliche 

Gewalt, und wie sensibilisiert er  die  Bevölkerung? 

4. Welche niederschwelligen Beratungsangebote gibt  es? Sind  sie langfristig gesichert? 
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